
Anlage 2h zu § 23 Abs. 3 und § 42 Abs. 1 des Rahmenvertrages über die Häusliche Krankenpflege nach § 132a Abs. 2 SGB V in Hessen vom 01.05.2006
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

RV LAG,
Leistungserbringerschlüssel: … 06 333,
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

Leistungsbeschreibung und Vergütungsvereinbarung der Leistungen der Grund- und Behandlungspflege gemäß dem Rahmenvertrag nach  § 132a SGB V
Die Leistungen der Grundpflege nach § 37 SGB V werden nach ärztlicher Verordnung erbracht.
Bei der Grundpflege gemäß § 37 Abs. 1 SGB V sind die beim Versicherten vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten in den Pflegeprozess einzubeziehen. Die Leistungen sind – soweit
möglich – als aktivierende Pflege zu erbringen. Dabei sind der Versicherte und – auf dessen Wunsch – auch seine Angehörigen zu beteiligen und durch Beratung, Anleitung und Information in
einzelne, von ihnen durchzuführende, ärztlich verordnete Tätigkeiten einzuführen. Auf  Wunsch des Versicherten kann auch eine andere Bezugsperson an dem Pflegeprozess beteiligt wer-
den.
Die Daten der Planung und deren Durchführung sind in der Pflegedokumentation festzuhalten, aus der erkennbar sein muss, wer wann, wie, wo und was an Leistung erbracht  hat. Die Pflege-
dokumentation soll die Kontrolle des Erfolges der einzelnen Dienstleistungen sichern.

Der Pflegedienst hat eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen - pflegefachlichen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicher-
ten zu gewährleisten. Der Einsatz sämtlicher Pflegefachkräfte/ Pflegekräfte obliegt der organisatorischen und fachlichen Verantwortung der leitenden Pflegefachkraft. Diese stellt sicher, dass
die Pflegefachkräfte/ Pflegekräfte das notwendige Wissen, Können  und die entsprechende Eignung besitzen, um die Patienten situationsgerecht zu versorgen.
Die Vertragspartner stimmen überein, dass in der Leistungsbeschreibung und Vergütungsvereinbarung zu diesem Vertrag – aufgrund zahlreicher ungeklärter Rechtsfragen – keine Regelung
bezüglich Umsetzung und Vergütung für pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen bei der Mobiliät enthalten sind, außer bei Leistungen der Grundpflege nach SGB V.

Nr. Leistung Beschreibung Qualifikation Bemerkungen Vergütung
1.

2.-4.

Anleitung bei der
Grundpflege in der
Häuslichkeit

01/2/(04*) 1 376

*nur bei Satzungsleistung
nach § 37 Abs. 2 Satz 2
SGB V

Leistungen der
Grundpflege

01/02/(04*) 1 000
*nur bei Satzungsleistung
nach § 37 Abs. 2 Satz 2
SGB V

Beratung, Anleitung und Kontrolle des Patienten oder einer
im Haushalt lebenden Person in der Häuslichkeit bei Unfä-
higkeit zur Durchführung der Maßnahmen und vorhandenem
Lernpotential (z. B. bei den Grundverrichtungen des tägli-
chen Lebens, wie Lagern, Körperpflege).

Der Patient oder eine im Haushalt lebende Person wird:
- in der Durchführung einer Maßnahme angeleitet

bzw. unterstützt und
- im Hinblick auf das Beherrschen einer Maßnahme

kontrolliert,
um die Maßnahme dauerhaft selbst durchführen oder dauer-
haft Hilfestellung bei der eigenständigen Durchführung der
Maßnahme geben zu können.
Die Prophylaxen sind Bestandteil der tatsächlich erbrachten
Leistungen der Grundpflege. Sie weichen in der Frequenz
von der tatsächlich erbrachten Pflegeleistung nicht ab.

Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-

Grundlage zur Anleitung durch den Pflege-
dienst ist das betriebsinterne Anleitungs- und
Beratungskonzept des Dienstes.
In der Regel (i.d.R.) sind bis zu 5 Anleitungen
verordnungsfähig.

Im Rahmen der Verordnung des Arztes sind
nach Maßgabe des individuellen Einzelfalls
die erforderlichen, am individuellen Pflegebe-
darf orientierten Leistungen der Grundpflege
zu erbringen.

33,65 €
Leistungspauschale bein-
haltet alle Leistungen der
Grundpflege

19,71 €
Leistungspauschale bein-
haltet alle Leistungen der
Grundpflege
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pfleghelfer/in, Alten-
pflegehelfer/-in und
sonstige geeignete
Pflegekräfte

Ausscheidungen be-
inhaltet:

Hilfe bei Ausscheidungen Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum
und auch Mageninhalt, z.B.:
- Verwendung von Toilettenstuhl, Urinflasche, Steckbe-

cken
- Verwendung von Inkontinenzprodukten (z. B. Vorlagen,

Condomurinal)
- Reinigung des Harnröhrenkatheters (Reinigung des Ka-

theters und der Harnröhrenöffnung, ggf. Abstöpseln in
zeitlich festgelegten Intervallen)

- Wechsel und Leeren des Katheterbeutels
- Reinigung und Versorgung des Urostoma
- Reinigung und Versorgung des Anus-praeter

Kontinenztraining, Toilettentraining  (Aufsuchen der Toi-
lette nach einem festen Zeitplan).
- der Harnblase. Die Blasenentleerungszeiten sind im Ab-

stand zur Einnahme von Flüssigkeit je nach Gewohnheit
des Patienten einzupendeln, anfänglich mindestens
zweistündlich. Angestrebt wird eine viermalige Blasen-
entleerung pro Tag.

- des Enddarms. Die Darmentleerungszeiten sind je nach
Gewohnheit des Patienten einzupendeln.

Das Abklemmen des Dauerkatheterschlauchs zur Steigerung
der Blasenkapazität ist Bestandteil der Leistung.

gegebenenfalls einschließlich
- pflegerische Prophylaxen (pflegerische Maßnahmen zur

Vorbeugung von Kontrakturen, Obstipation, Parotitis,
Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautaustrocknung,
Intertrigo),

- Dekubitusprophylaxe ( wenn Hautdefekt noch nicht be-
steht (z.B. wirksame Druckentlastung, Hautpflege, aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr,

Die Uhrzeiten sollen von den an der Pflege
Beteiligten in einem Erfassungsbogen doku-
mentiert werden.

Leistungspauschale bein-
haltet alle Leistungen der
Grundpflege
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- Lagern (Flachlagerung, Oberkörperhochlagerung,
Bauchlagerung, Beintieflagerung, Beinhochlagerung
oder Seitenlagerung (30°, 90° 135°), ggf. unter Verwen-
dung von Lagerungshilfsmitteln,

- Mobilität, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der
aktivierenden Pflege z.B.: Aufrichten aus liegender oder
sitzender Position in Form von Aufrichten bis zum Stand,
Gehen und Stehen, Treppensteigen, Transfer / Umset-
zen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immobilen
Patienten, Lagern, allgemeine Bewegungsübungen).

Ernährung
beinhaltet:

Hilfe bei der Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr
Speisen nach der Fertigstellung mundgerecht vorbereiten,
bei der Nahrungsaufnahme behilflich sein, Hilfe bei der Flüs-
sigkeitsaufnahme, Überwachung der Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme

Verabreichen von Sondennahrung
über Magensonde, Katheter-Jejunostomie (z.B. Witzel-Fis-
tel), perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) mittels
Spritze, Schwerkraft oder Pumpe, Überprüfung der Lage der
Sonde, Spülen der Sonde nach Applikation, ggf. Reinigung
des verwendeten Mehrfachsystems.

Gegebenenfalls einschließlich
- pflegerische Prophylaxen (pflegerische Maßnahmen zur

Vorbeugung von Kontrakturen, Obstipation, Parotitis,
Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautaustrocknung,
Intertrigo),

- Dekubitusprophylaxe ( wenn Hautdefekt noch nicht be-
steht (z.B. wirksame Druckentlastung, Hautpflege, aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr),

- Lagern (Flachlagerung, Oberkörperhochlagerung,
Bauchlagerung, Beintieflagerung, Beinhochlagerung o-
der Seitenlagerung (30°, 90° 135°), ggf. unter Verwen-
dung von Lagerungshilfsmitteln,

- Mobilität, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der
aktivierenden Pflege z.B.: Aufrichten aus liegender oder
sitzender Position in Form von Aufrichten bis zum Stand,

Leistungspauschale bein-
haltet alle Leistungen der
Grundpflege
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Gehen und Stehen, Treppensteigen, Transfer / Umset-
zen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immobilen
Patienten, Lagern, allgemeine Bewegungsübungen).

Körperpflege
beinhaltet:

Duschen, Baden, Waschen
Durchführen des Duschens, Badens, Waschens ggf. Mund-,
Lippen - und Zahnpflege, Nasen-, Ohren-, Augenpflege,
Haut-, Nagel- und Haarpflege, Rasieren und Kämmen; fach-
gerechter Umgang mit den eingesetzten Pflegehilfsmitteln.

ggf. Pflege einer Augenprothese

An- und/oder Auskleiden
Vorbereiten individueller Kleidung, Hilfe beim An- und Aus-
ziehen der Kleidung, von Stützstrümpfen, von Antithrombo-
sestrümpfen, von konfektionierten / teilkonfektionierten /
maßgefertigten Bandagen, von Kompressionsstrümpfen der
Klasse I, das An- und Ablegen von Prothesen, von Orthesen,
von Stützkorsetts, von Bruchbändern etc.

Gegebenenfalls einschließlich
- pflegerische Prophylaxen (pflegerische Maßnahmen zur

Vorbeugung von Kontrakturen, Obstipation, Parotitis,
Pneumonie, Soor, Thrombose, Hornhautaustrocknung,
Intertrigo),

- Dekubitusprophylaxe (wenn Hautdefekt noch nicht be-
steht (z.B. wirksame Druckentlastung, Hautpflege, aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr,

- Lagern (Flachlagerung, Oberkörperhochlagerung,
Bauchlagerung, Beintieflagerung, Beinhochlagerung o-
der Seitenlagerung (30°, 90° 135°), ggf. unter Verwen-
dung von Lagerungshilfsmitteln,

- Mobilität, Hilfe zur Verbesserung der (im Rahmen der
aktivierenden Pflege z.B.: Aufrichten aus liegender oder
sitzender Position in Form von Aufrichten bis zum Stand,
Gehen und Stehen, Treppensteigen, Transfer / Umset-
zen, Hinsetzen und Hinlegen, Betten eines immobilen
Patienten, Lagern, allgemeine Bewegungsübungen).

Kosmetische Maßnahmen im Sinne der
Schönheitspflege sind keine Maßnahmen der
häuslichen Krankenpflege.
Ebenso nicht gemeint ist die spezielle Fuß-
pflege z.B. Nagelmykosebehandlung, Hühner-
augenentfernung, Warzenbehandlung.
Die Hornhautpflege mit künstlicher Tränenflüs-
sigkeit, z.B. bei fehlendem Lidschluss soweit
keine
Augenerkrankung vorliegt, ist eine prophylakti-
sche Maßnahme.
Gabe von Augentropfen/-salben siehe Medi-
kamentengabe (Nr. 26).
Die Augenspülung ist eine ärztliche Leistung.

Leistungspauschale bein-
haltet alle Leistungen der
Grundpflege
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4.1. Einsatz von zwei
Pflegekräften zur
Durchführung der
Maßnahmen nach 2-4

01/02/04 1 150

4.1 Einsatz von zwei Pflegekräften zur Durchführung der
Maßnahmen in besonderen Fällen

4.1 z. B. die Wohnverhältnisse lassen den
Einsatz eines Pflegehilfsmittels nicht zu, mas-
sive Übergewichtigkeit, ausgeprägte
Schmerzsymptomatik

4.1 39,42 €

5. Hauswirtschaftliche
Versorgung
beinhaltet:

01/02/04 3 000

Besorgungen (auch von Arzneimitteln), Bettwäsche wech-
seln, Einkaufen, Heizen, Geschirr spülen, Müllentsorgung,
Mahlzeitenzubereitung (auch Diät), Wäschepflege, Reinigung
der Wohnung (Unterhalts- ggf. Grundreinigung).

Analog der Berufs- /
Personengruppen,
die im SGB XI Leis-
tungen durchführen

16,98 €
Nicht als alleinige Leis-
tung abrechnungsfähig.
Einschließlich Zu- und Ab-
gang
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Leistungen der Behandlungspflege

Die Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V werden nach ärztlicher Verordnung erbracht.
Bei der Behandlungspflege gemäß § 37 Abs.2 SGB V erhebt der Pflegedienst bei Leistungsbeginn auf Grundlage der ärztlichen Verordnung die diesbezügliche Anamnese und erstellt daraus
seine Behandlungsplanung.

Der Behandlungsprozess muss jederzeit innerhalb der Pflegedokumentation nachvollziehbar sein. Die Pflegedokumentation soll die Kontrolle des Erfolges der einzelnen Dienstleistungen
sichern. Die verordnete Maßnahme und deren Durchführung  sind in der Pflegedokumentation festzuhalten, aus der ersichtlich sein muss, wer wann, wo, wie und was an Leistungen erbracht
hat.
Der Pflegedienst hat eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemeinen Stand der medizinischen - pflegefachlichen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu
gewährleisten. Der Einsatz sämtlicher Pflegefachkräfte/ Pflegekräfte obliegt der organisatorischen und fachlichen Verantwortung der leitenden Pflegefachkraft. Diese stellt sicher, - insbeson-
dere bei fehlender formaler Ausbildung – dass die Pflegefachkräfte/ Pflegekräfte das notwendige Wissen, Können  und die entsprechende Eignung besitzen um die Patienten situationsge-
recht zu versorgen.

Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Bestandteil jeder einzelnen Leistung der häuslichen Krankenpflege und ist daher nicht gesondert verordnungsfähig.
Medikamente und Materialien sind nicht vom Pflegedienst zur Verfügung zu stellen.
Die Vertragspartner stimmen überein, dass in der Leistungsbeschreibung und Vergütungsvereinbarung zu diesem Vertrag – aufgrund zahlreicher ungeklärter Rechtsfragen – keine Regelung
bezüglich Umsetzung und Vergütung für pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hilfen bei der Mobiliät enthalten sind, außer bei Leistungen der Grundpflege nach SGB V.

Nr. Leistung Beschreibung Qualifikation Bemerkungen Vergütung

6.

6.1

6.2

Absaugen

01/02/03 2 230

Anleitung:
01/02/03 2 390

Erfolgspauschale:
01/02/03  2 662

01/02/03 2 242

Anleitung:
01/02/03 2 391

6.1 Absaugen der oberen Luftwege
Entfernen von Sekret mittels Sonde und Absauggerät oral
(durch den Mund), nasal (durch die Nase)

6.2  Bronchialtoilette (Bronchiallavage)
       Therapeutische Spülung  der Bronchien

bei intubierten / tracheomierten Patienten, z.B. mit
physiologischer Kochsalzlösung, ggf. unter Zusatz
von Sekretolytika.

6.1 Krankenschwes-
ter/  -pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

6.2 Einzelfallverein-
barung

6.1 Verordnungsfähig bei hochgradiger Ein-
schränkung der Fähigkeit zum Abhusten
/ der bronchialen Selbstreinigungsme-
chanismen, z. B. bei schwerer Emphy-
sembronchitis, Aids, Mukoviszidose, be-
atmeten Patienten.

6.2 Einzelfallvereinbarung
Leistungsbeschreibung und Vergütung
der Position erfolgt immer als Einzelfall-
entscheidung.

6.1  5,83 €

Nicht neben der Position 2-
4 dieses Verzeichnisses
(Leistungen der Grund-
pflege) abrechnungsfähig

6.2 Einzelfallvereinbarung



Anlage 2h zu § 23 Abs. 3 und § 42 Abs. 1 des Rahmenvertrages über die Häusliche Krankenpflege nach § 132a Abs. 2 SGB V in Hessen vom 01.05.2006
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

Nr. Leistung Beschreibung Qualifikation Bemerkungen Vergütung

RV LAG,
Leistungserbringerschlüssel: … 06 333,
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

Seite 7

Erfolgspauschale:
01/02/03  2 661

7. Anleitung bei der
Behandlungs-
pflege in der Häus-
lichkeit (gemäß §
37 Abs. 3 SGB V)

Die Positionsnum-
mer zur ‚Anleitung‘
ist bei der jeweiligen
Leistung unter der
Positonsnummer
der entsprechenden
Leistung in kursiver
Schrift  hinterlegt

Beratung, Anleitung und Kontrolle des Patienten oder einer im
Haushalt lebenden Person in der Häuslichkeit bei Unfähigkeit
zur Durchführung der Maßnahmen und vorhandenem Lernpo-
tential.

Der Patient, sein Angehöriger und / oder eine andere Person
wird:

- hinsichtlich einer möglichen Anleitung beraten
- in der Durchführung einer Maßnahme angeleitet

bzw. unterstützt und
- im Hinblick des Beherrschens einer Maßnahme
- kontrolliert,

um die Maßnahme dauerhaft selbst auszuführen zu können,
oder dauerhaft Hilfestellung bei der eigenständigen Durchfüh-
rung der Maßnahme geben zu können.
Dabei ist dem Kenntnisstand der anzuleitenden Person Rech-
nung zu tragen.
Die Anleitung verläuft in folgenden Phasen:

- Einweisung in Patientenvorbereitung und
Materialbereitstellung

- Praxisanleitung ( Zeigen und erklären)
- Eigenständige Durchführung unter Kontrolle

(Üben, erklären lassen).

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

Grundlage zur Anleitung sind im Pflegedienst
vorliegende Anleitung- und Beratungsstan-
dards. Diese sind in den Pflege / Behand-
lungsprozess zu integrieren, zu begründen
und zu dokumentieren
I.d.R. sind bis zu 10 Anleitungen verord-
nungsfähig.

Die Anleitung zur Behand-
lungspflege wird mit einem
50%igen Aufschlag zur an-
geleiteten Maßnahme ver-
gütet.

Der Erfolgszuschlag von
weiteren 50 % wird fällig,
wenn innerhalb von 4 Wo-
chen keine neuerliche Ver-
ordnung dieser Behand-
lungspflege ausgestellt
wird.

8. Beatmungsgerät,
Bedienung und
Überwachung der
(Intensivpflege)

01/02/03 2 238

Anleitung
01/02/03 2 455

Erfolgspauschale:

Anpassung und Überprüfung der Einstellungen des Beat-
mungsgerätes an Vitalparameter (z.B. Atemgasse, Herzfre-
quenz, Blutdruck) auf Anordnung des Arztes bei beatmungs-
pflichtigen Erkrankungen.
Überprüfung der Funktion des Beatmungsgerätes, Austausch
bestimmter Teile des Gerätes (z.B. Beatmungsschläuche ,
Kaskaden, O² Zellen)

Einzelfall-
vereinbarung

Einzelfallvereinbarung Einzelfallvereinbarung
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01/02/03  2 616

9. Blasenspülung

01/02/03 2 241

Anleitung
01/02/03 2 448

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 617

Einbringen einer Lösung unter sterilen Kautelen mittels Bla-
senspritze oder Spülsystem durch einen Dauerkatheter in die
Harnblase, Beurteilen der Spülflüssigkeit.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

Blasenspülung ist nur verordnungsfähig bei
durchflussbehinderten Dauerkathetern in-
folge Pyurie oder Blutkoageln.
I.d.R. bis zu 3 Tage verordnungsfähig.
Bei Blasenspülungen sind Blaseninstillatio-
nen Bestandteil der Leistung und nicht ge-
sondert verordnungsfähig.
Siehe Instillation (Nr. 20)

4,25 €

10. Blutdruckmessung

01/02/03 2 201

Anleitung
01/02/03 2 331

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 618

Die Blutdruckmessung ist die Ermittlung des Druckes des
strömenden Blutes in den Arterien mittels Blutdruckmessge-
rät.

Die Messung des Blutdrucks erfolgt generell am Oberarm mit-
tels eines manuellen Blutdruckgerätes.

In medizinischen Ausnahmefällen ist die Messung am Hand-
gelenk möglich.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-
pflegehelfer/in, Al-
tenpflegehelfer/-in
und  sonstige geeig-
nete Pflegekräfte

Bei Erst- und Neueinstellung eines Hyperto-
nus.
24-h-Blutdruckmessungen mittels Dauer-
messgerät sind keine Leistung der häusli-
chen Krankenpflege.
Die Häufigkeit der Blutdruckmessung erfolgt
nach Maßgabe des ärztlichen Behandlungs-
planes in Abhängigkeit der ärztlich verordne-
ten Medikamententherapie.
Die Blutdruckmessung ist i.d.R. bis zu 7 Ta-
gen und nur einmal pro Besuch verordnungs-
fähig.

2,90 €

11. Blutzuckermes-
sung

Bei Erst- und Neu-
einstellung eines Di-
abetes

Bei Fortsetzung der
sogenannten inten-
sivierten Insulinthe-
rapie

Ermittlung und Bewertung des Blutzuckergehaltes des kapilla-
ren Blutes mittels Testgerät.

 Nur verordnungsfähig bei Patienten mit:
- einer so hochgradigen Einschränkung

der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, das kapillare Blut zu entnehmen,
auf den Teststreifen zu bringen und das
Messergebnis abzulesen oder

- einer so erheblichen Einschränkung der
Grob- und Feinmotorik der oberen Extre-
mitäten, dass sie das kapillare Blut nicht
entnehmen und auf den Teststreifen
bringen können oder

- einer so starken Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, dass sie zu
schwach sind, das kapillare Blut entneh-
men und auf den Teststreifen bringen zu
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11.1

11.2

01/02/03 2 240

Anleitung
01/02/03 2 372

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 619

01/02/03 2 429

Anleitung
01/2/03  2 392

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 A19

11.1 bei Erst- und Neueinstellung eines Diabetes
(insulin- oder tablettenpflichtig)

11.2 bei Fortsetzung der sogenannten intensivierten Insulin-
therapie .
Ermittlung und Bewertung des Blutzuckergehaltes des kapilla-
ren Blutes mittels Testgerät  inklusive der gegebenenfalls er-
forderlichen Injektionen.

11.1 Kranken-
schwester/  -pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in,
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in, Arzthelfe-
rin.

11.2 Kranken-
schwester/  -pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in,
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in, Arzthelferin

können (z. B. moribunde Patienten) oder
- einer so starken Einschränkung der geis-

tigen Leistungsfähigkeit und Realitäts-
verlust, dass die Compliance bei der Di-
agnostik nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit, die Leistung zu erlernen
oder selbständig durchzuführen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

Routinemäßige Dauermessungen sind nur
zur Fortsetzung der sog. Intensivierten Insu-
lintherapie verordnungsfähig.
Bei der Folgeverordnung ist durch den Arzt
der
HbA 1c – Wert zu berücksichtigen.

11.1 Der Verlauf der Erst- und Neueinstel-
lung ist in der Pflegedokumentation zu doku-
mentieren.
Messungen zur Erst- und Neueinstellung sind
i.d.R. bis zu 4 Wochen und bis zu 3-mal mal
täglich verordnungsfähig.

11.2 Die Häufigkeit der Blutzuckermessung
erfolgt nach Maßgabe des ärztlichen Be-
handlungsplanes in Abhängigkeit der ärztlich
verordneten Insulintherapie.
Der Verlauf der intensivierten Insulintherapie
ist in der Pflegedokumentation zu dokumen-
tieren.

Die intensivierte Insulintherapie ist durch das

11.1  3,26 €

11.2  4,99 €

Unterbleibt bei der intensi-
vierten Insulintherapie we-
gen eines niedrigen Blutzu-
ckerwertes die
anschließende Insulin-In-
jektion, kann die Vergütung
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Basis-Bolus-Prinzip gekennzeichnet.
Dabei wird durch meist zweimalige Injektion /
Tag eines langwirkenden Insulins in Verbin-
dung mit flexibler bedarfsgerechter  Gabe ei-
nes schnellwirkenden Insulins zu den Mahl-
zeiten - kurz vor der Nahrungsaufnahme -
der physiologische Vorgang der Insulinaus-
schüttung im menschlichen Körper imitiert.
Dauermessungen sind i.d.R. nur bei der sog.
intensivierten Insulintherapie verordnungsfä-
hig.

trotzdem in voller Höhe ab-
gerechnet werden.

12. Dekubitus-
behandlung

01/02/03 2 243

2. Stelle
01/02/03  2  411

3. Stelle
01/02/03  2  412

4. Stelle
01/02/03  2  413

5. Stelle
01/02/03  2  414

Anleitung
01/02/03 2 393

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 620

Anlegen, Wechsel von Verbänden bei bestehendem Dekubi-
tus ab Grad II, Wundheilungskontrolle, Desinfektion und Reini-
gung, Spülen von Wundfisteln, Versorgung von Wunden unter
aseptischen / antiseptischen Bedingungen.

Die Behandlung wird fortlaufend in einer aussagekräftigen
Wunddokumentation festgehalten. Diese soll Lokalisation,
Größe, Grad und Behandlung des einzelnen Dekubitus ent-
halten.

Das Dekubitusrisiko wird in auf den Gesundheitszustand des
Patienten abgestimmten Abständen durch geeignete Skalen
erfasst. Das Ergebnis wird ggf. der an der Pflege beteiligten
Laienpflegeperson mitgeteilt.

Wundschnellverbände sind keine Leistung im Sinne der Deku-
bitusversorgung.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

Verordnungsvoraussetzungen:
- mindestens oberflächlicher Hautdefekt,

(nicht nur Hautrötung), evtl. Blasenbil-
dung

- Versorgung durch Wundreinigung /
Wundverbände (z. B. Feuchtverband,
Hydrokolloidverband, Hydrogelverband)

- wirksame Druckentlastung

Ziel der Dekubitusbehandlung ist die Wund-
heilung.

Bei der Verordnung ist der Dekubitus (Lokali-
sation, Grad, Größe) zu beschreiben. Im
Pflegeprotokoll ist der Lagerungszeitpunkt,
die Lagerungsposition sowie die durchge-
führte Wundbehandlung zu dokumentieren.
Die Lagerung von Dekubituspatienten soll
nach Möglichkeit – ggf. nach Anleitung – von
Angehörigen übernommen werden.

6,38 €

Bei Dekubitusbehandlung
ist der Verbandwechsel
Bestandteil der Leistung.

Dekubitalgeschwüre, die
an verschiedenen Körper-
stellen getrennt versorgt
werden müssen, können
nebeneinander berechnet
werden.

13. Drainagen, über-
prüfen von,
Versorgen

Überprüfen von Lage, Sekretfluss sowie von Laschen, Wech-
seln des Sekretbehälters.
Versorgung und Überprüfung von Drainagen, die der

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,

Inklusive Spülungen und Instillationen. 4,64 €
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01/02/03 2 246

Anleitung
01/02/03 2 394

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 621

Ableitung von Sekreten wie Blut- serösen Flüssigkeitsan-
sammlungen, Eiter aus Gelenken Körper- und Wundhöhlen
dienen.

Altenpfleger/in

14. Einlauf / Klistier /
Klysma, digitale
Enddarmausräu-
mung
bei Obstipation, die
nicht anders zu be-
handeln ist.

Einlauf
01/02/03 2 247

Anleitung
01/02/03 02 332

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 622

Klysma
01/02/03 2 303

Anleitung
01/02/03 2 457

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 623

digitale Enddarm-
ausräumung
01/02/03 2 315

Anleitung
01/02/03 2 445

Der Einlauf beinhaltet das Einbringen von Flüssigkeiten in den
Enddarm zwecks Darmentleerung.
Dazu gehört die damit ggf. verbundene digitale Ausräumung.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in.

Das dafür erforderliche Mittel ist nicht zu Las-
ten der GKV verordnungsfähig und vom Pfle-
gedienst nicht zu stellen.
Ausnahme: bei Tumorleiden, bei Megako-
lon, bei Divertikulose, bei Divertikulitis, bei
neurogenen Darmlähmungen, bei phosphat-
bindender Medikation bei chronischer Nie-
reninsuffizienz, vor diagnostischen Eingriffen.

Einlauf / Klistier / Klysma ist i.d.R. bis zu 2-
mal  wöchentlich, die digitale Enddarmaus-
räumung als einmalige Leistung verord-
nungsfähig.

11,02 €
Die Instillation (Nr. 20)
ist nicht  zugleich abrech-
nungsfähig.

Die digitale Enddarmaus-
räumung ist nicht neben
der Position 2-4 dieses
Verzeichnisses (Leistun-
gen der Grundpflege) ab-
rechnungsfähig
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Erfolgspauschale:
01/02/03 2 624

15. Flüssigkeits-
bilanzierung

01/02/03 2 249

Anleitung
01 /02/03 2 395

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 625

Messung der Ein- und Ausfuhr von Flüssigkeiten mit kalibrier-
ten Gefäßen, ggf. inkl. Gewichtskontrolle, ggf. inkl. Messung
von Bein- und Bauchumfang.
Sie dient der Kontrolle des Flüssigkeitshaushaltes bei begin-
nender Dekompensation.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in,
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in.

1 x täglich und i.d.R. bis zu 3 Tagen verord-
nungsfähig.
Routinemäßige Flüssigkeitsbilanzen sind
nicht verordnungsfähig. Diese Leistung er-
streckt sich jeweils über 24 Stunden und ist
als eine Leistung anzusehen. Ergebnisse
sind gemäß ärztlichem Behandlungsplan zu
würdigen, Verlaufsprotokolle immer zu führen
und durch den Arzt auszuwerten.

5,83 €

Die Flüssigkeitsbilanzie-
rung ist nicht neben der
Position 2-4 dieses Ver-
zeichnisses (Leistungen
der Grundpflege) abrech-
nungsfähig

16.

16.1

Infusionen
i.v.

01/02/03 2 433

Wechseln und  Anhängen- und Abhängen der ärztlich verord-
neten Infusion bei ärztlich gelegtem peripheren oder zentralen
i. v.-Zugang oder des ärztlich punktierten Port-a-cath zur Flüs-
sigkeitssubstitution oder parenteralen Ernährung, Kontrolle
der Laufgeschwindigkeit (ggf. per Infusionsgerät) und der Füll-
menge, Durchspülen des Zuganges nach erfolgter Infusions-
gabe, Verschluss des Zuganges.

Die Leistung erfolgt in Form von:

16.1
Parenterale Ernährung: Verabreichen hochkalorischer Koh-
lehydrat-, Aminosäure- und Fettlösungen, ggf. unter Zusatz
von Vitaminen/Elektrolyten. Die parenterale Ernährung bein-
haltet auch die Flüssigkeitssubstitution.

16.1
Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

Die Häufigkeit, Art, Menge und der Verlauf
der Infusionstherapie sind in der Pflegedoku-
mentation zu dokumentieren.

Die i.v.-Medikamentengabe, die venöse Blut-
entnahme sowie die arterielle und intrathe-
kale Infusion sind keine Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege.

Die Punktion des Port-a-cath ist ebenfalls
eine ärztliche Tätigkeit.

Dauer und Menge der Dosierung erfolgt
streng nach Maßgabe der Verordnung des
Präparates.
Der ärztlich verordnete Verbandwechsel ist in
den Leistungen jeweils enthalten.

16.1 Tagespauschale:
        34,80 €

zzgl. max. drei Hausbe-
suchspauschalen
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16.2 01/02/03 2 327 16.2
Flüssigkeitssubstitution (z.B. Kochsalzlösung. Ringer) ohne
Zusatz von Medikamenten

16.2
Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

16.2 Einsatzpauschale:
          9,86 €

zzgl. max. drei Hausbe-
suchspauschalen

16 a 16 a
Infusionen s.c.

01/02/03 2 591

16 a
Infusionen, s.c.
- Legen, Anhängen, Wechseln, sowie abschließendes Ent-

fernen einer ärztlich verordneten s.c. Infusion zur Flüssig-
keitssubstitution,

- Kontrolle von Laufgeschwindigkeit und Füllmenge,
- Überprüfung der Injektionsstelle beim Anlegen, Wechseln

oder Entfernen der Infusion auf Zeichen einer Ödembil-
dung, Schwellung oder Rötung.

16 a
Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

16 a
Auf der Verordnung ist der Infusionstyp, die
Menge und die Dauer der Infusion anzuge-
ben.

s.c. Infusionen sind i.d.R. bis zu 7 Tage ver-
ordnungsfähig.

Indikation:
Mittelschwere Exsikkose bei negativer Flüs-
sigkeitsbilanz (bei akuter Erkrankung oder
Verschlimmerung der Erkrankung z.B. bei
Fieber, Diarrhoe), mit einhergehendem Un-
vermögen oralen Ausgleichs und potenzieller
Reversibilität insbesondere bei geriatrischen
Patienten.

Als Kontraindikationen sind insbesondere zu
beachten:
- Schwere Dehydratation
- Dekompensierte Herzinsuffizienz

16 a
Einsatzpauschale:
          9,86 €

zzgl. max. drei Hausbe-
suchspauschalen
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- Dekompensierte Niereninsuffizienz
- Koagulopathien
- Kreislaufschock
- Langfristiger Flüssigkeitsbedarf
- Finale Sterbephase
- zur ausschließlichen Erleichterung der

Pflege
- Ungenügende Durchführbarkeit aufgrund

der Compliance des Patienten/der Patientin
oder der häuslichen Bedingungen in Bezug
auf die Infusionstherapie

17. Inhalation

01/02/03 2 255

Anleitung
01/02/03 02 333

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 627

Anwendung von ärztlich verordneten Medikamenten, die mit-
tels verordneter Inhalationshilfen gemäß Produktgruppe14
Hilfsmittelverzeichnis in feinste Tröpfchen zerstäubt (verne-
belt) und über die Atemwege inhaliert werden.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in
Krankenpfleghel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/-in und  sons-
tige geeignete
Pflegekräfte

Applikation der Dosieraerosole siehe Medika-
mentengabe.

Inhalation ohne Gerät (z. B. Dampfbad) ist
keine Leistung der häuslichen Kranken-
pflege.
Dauer und Menge der Dosierung erfolgt
streng nach Maßgabe der Verordnung des
Präparates.

3,14 €

Nur einmal pro Besuch und
nicht neben Grundpflege
nach Position 2-4, Einrei-
bungen nach Position 26,
Auflegen von Kälteträgern
nach Position 21 abrechen-
bar.

18.

18.1

18.2

Injektionen

i. v.

i. m.

01/02/03 2 325

Anleitung
01/02/03 2 459

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 630

2. Präparat

18.2 Die i.m. Injektion beinhaltet die Desinfektion der zu
punktierenden Hautstelle und das Einbringen von flüssigen
Medikamenten mittels Hohlnadel in den Körper.

Aufziehen, Dosieren und Einbringen von ärztlich verordneten
Medikamenten

18.2 Kranken-
schwester/-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

18.1 Die i.v. Injektion ist eine ärztliche Leis-
tung.

18.2 Dauer und Menge der Dosierung streng
nach Maßgabe der Verordnung des Präpara-
tes

18.2  4,25 €
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18.3

01/02/03 2 418

s. c.

01/02/03 2 324

Anleitung
01/02/03 2 335

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 629

2. Präparat
01/02/03 2 415

3. Präparat
01/02/03 2 416

Insulininjektion
01/02/03 2 301

Anleitung, Insulin
-injektion
01/02/03 2 334

Erfolgspauschale,
Insulininjektion:
01/02/03 2 628

Insulininjektion, 2.
Präparat
01/02/03 2 417

18.3 Injektionen sind das Einbringen von flüssigen Medika-
menten mittels Hohlnadel in den Körper.

Aufziehen, Dosieren und Einbringen von ärztlich verordneten
Medikamenten

18.3 Kranken-
schwester/-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in,
Krankenpflegehel-
fer/i, Altenpflegehel-
fer/-in und  sonstige
geeignete Pflege-
kräfte.

18.3 Die s.c. Injektion ist nur verordnungsfä-
hig bei Patienten mit:
- einer so hochgradigen Einschränkung

der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, die Injektion aufzuziehen, zu do-
sieren und fachgerecht zu injizieren oder

- einer so erheblichen Einschränkung der
Grob- und Feinmotorik der oberen Extre-
mitäten, dass sie die Injektionen nicht
aufziehen, dosieren und fachgerecht inji-
zieren können oder

- einer so starken Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, dass sie zu
schwach sind, die Injektion aufzuziehen,
zu dosieren und fachgerecht zu injizieren
(z. B. moribunde Patienten) oder

- einer so starken Einschränkung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit und Realitäts-
verlust, dass die Compliance bei der me-
dikamentösen Therapie nicht
sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit, die Leistung zu erlernen
oder selbständig durchzuführen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen

18.3  4,25 €

19. Injektionen, Rich-
ten von

01/02/03 2 311

Anleitung
01/02/03 2 336

Richten von Injektionen zur Selbstapplikation. Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-

Das Richten der Injektion ist nur verord-
nungsfähig bei Patienten mit einer so hoch-
gradigen Einschränkung der Sehfähigkeit,
dass es ihnen unmöglich ist, die Medika-
mente zu unterscheiden oder die Dosis fest-
zulegen. Dies muss aus der Verordnung her-
vorgehen.

1,16 €
Nur einmal pro Besuch und
nur als alleinige Leistung
abrechnungsfähig.
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Erfolgspauschale:
01/02/03 2 631

pfleghelfer/in, Alten-
pflegehelfer/-in und
sonstige geeignete
Pflegekräfte.

20. Instillation

01/02/03 2 259

Anleitung
01/02/03 2 396

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 632

Das tropfenweise Einbringen von ärztlich verordneten flüssi-
gen Medikamenten in den Organismus (Hohlorgane, Körper-
höhlen, Körperöffnungen).

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in.

Verordnungsfähig als Darm- (z. B. Lokalthe-
rapeutika bei Colitis) oder Blaseninstillation.
Bei Blaseninstillationen sind Blasenspülun-
gen Bestandteil der Leistung.
Siehe Blasenspülung. (Nr. 9)

4,25 €

21. Kälteträger,
Auflegen von

01/02/03 2 203

Anleitung
01/02/03 2 397

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 633

Bei akuten posttraumatischen Zuständen, akuten entzündli-
chen Gelenkerkrankungen, postoperativen Zuständen.

Auflegen eines, ggf. in eine Schutzauflage gewickelten Kälte-
trägers (z. B. Eisbeutel).

Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-
pfleghelfer/in, Alten-
pflegehelfer/-in und
sonstige geeignete
Pflegekräfte.

Das Auflegen eines Kälteträgers ist i.d.R. nur
für 1 - 3 Tage verordnungsfähig.
Das Auflegen eines Kälteträgers ist nur ver-
ordnungsfähig bei Patienten mit:
- einer so hochgradigen Einschränkung

der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, den Kälteträger vorzubereiten o-
der

- einer so erheblichen Einschränkung der
Grob- und Feinmotorik der oberen Extre-
mitäten, dass sie den Kälteträger nicht
vorbereiten und nicht an den Ort seiner
Bestimmung führen können oder

- einer so starken Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, dass sie zu
schwach sind, den Kälteträger bereiten
und an den Ort seiner Bestimmung brin-
gen zu können (z. B. moribunde Patien-
ten) oder

- einer so starken Einschränkung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit und Realitäts-
verlust, dass die Compliance bei der
Therapie nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit, die Leistung zu erlernen

3,14 €
Nur einmal pro Besuch und
nicht neben Grundpflege
nach Position 2-4, Einrei-
bungen nach Position
26,Inhalation nach Position
17 abrechenbar.
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oder selbständig durchzuführen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

22. Katheter, Versor-
gung eines supra-
pubischen

01/02/03 2 313

Anleitung
01/02/03 2 398

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 634

Verbandwechsel der Katheteraustrittsstelle einschließlich
Pflasterverband und Reinigung des Katheters,
Desinfektion der Wunde, ggf. Wundversorgung und Anwen-
dung ärztlich verordneter Medikamente.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in,
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in, Arzthelfe-
rin.

Das Abklemmen des Katheterschlauches zur
Steigerung der Blasenkapazität ist Bestand-
teil dieser Leistung.

Aus  pflegefachlicher Sicht bei nicht entzünd-
lichen Prozessen i. d. R.  2 - 3-mal / Woche
ausreichend.

4,07 €

23.

23.1

23.2

23.3

Katheterisierung
der Harnblase

01/02/03 2 262

Anleitung
01/02/03 2 452

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 635

01/02/03 2 511

01/02/03 2 289

23.1  Einlegen, Entfernen oder Wechseln eines transurethra-
len Dauerkatheters in die Harnblase zur Ableitung des Urins.

23.2 Einbringen eines tranurethralen Einmalkatheters in die
Harnblase zur Schulung von Patienten zur sachgerechten An-
wedung des Einmalkatheters.

23.3 Intermittierende transurethrale Einmalkatheterisierung
bei neurogener Blasenentleerungsstörung oder myogener

23.1 Kranken-
schwester/-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in.

23.2 Kranken-
schwester/-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

23.3 Kranken-
schwester/-pfleger,

23.1  Die Katheterisierung mit dem Ziel der
Restharnbestimmung sowie das Einlegen
und Wechseln eines suprapubischen Kathe-
ters sind ärztliche Leistungen.
Siehe Ausscheidungen (Nr. 2)

Dauerkatheterwechsel sind  i. d. R. alle 3- 4
Wochen ausreichend.

23.2 Die Schulungskatheterisierung ist bei
Patienten verordnungsfähig, die im Rahmen
der vorhergehenden Behandlung nicht aus-
reichend geschult wurden und die Fähigkeit
besitzen, die Selbstkatheterisierung zu erler-
nen.
I.d.R. maximal 5 Tage

23.3 Die intermittierende transurethrale Ein-
malkatheterisierung ist verordnungsfähig,

23.1  7,56 €
Nicht neben Pos. 9 und 20
abrechnungsfähig

23.2  11,37 €

23.3  7,56 €
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chronischer Restharnbildung Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

wenn eine andere Methode der Harnablei-
tung nicht zu besseren Ergebnissen führt bei
Patienten, die wegen
- einer so erhelblichen Einschränkung der

Grob- oder Feinmotorik oder
- eingeschränkter Sehfähigkeit oder
- einer so starken Einschränkung der geis-

tigen Leistungsfähigkeit oder eines Rea-
litätsverlusts oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit die Katheterisierung
nicht erlernen oder nicht selbständig
durchführen können.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

24. Krankenbeobach-
tung, spezielle

01/02/03 2 320

Anleitung
01/02/03 2 461

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 636

- Kontinuierliche Beobachtung und Intervention mit den
notwendigen medizinisch-pflegerischen Maßnahmen

- Dokumentation der Vitalfunktionen wie: Puls, Blutdruck,
Temperatur, Haut, Schleimhaut

einschließlich aller in diesem Zeitraum anfallenden pflegeri-
schen Maßnahmen.

Einzelfallvereinba-
rung

Die Leistung ist verordnungsfähig,

- wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit so-
fortige pflegerische/ärztliche Intervention
bei lebensbedrohlichen Situationen täg-
lich erforderlich ist und nur die genauen
Zeitpunkte und das genaue Ausmaß
nicht im Voraus bestimmt werden kön-
nen oder

- wenn über einen Zeitraum von mindes-
tens 24 Stunden festgestellt werden soll,
ob die ärztliche Behandlung zu Hause si-
chergestellt werden kann oder ob Kran-
kenhausbehandlung erforderlich ist. Die
Verordnung ist nur begründet, wenn auf-
grund schwerwiegender akuter Ver-
schlechterung des Krankheitsverlaufs
die Kontrolle der Vitalfunktionen erfor-
derlich ist und erst aufgrund des über
den gesamten Betrachtungszeitraum zu
führenden Verlaufsprotokolls die ärztli-
che Entscheidung über die Notwendig-
keit der Krankenhausbehandlung oder

Einzelfallvereinbarung

Die Leistung ist 1mal pro
Verordnung abrechnungs-
fähig.

Die Vergütung erfolgt im
Einzelfall unter Berücksich-
tigung sämtlicher Synergie-
effekte und Ressourcen,
unter Einbeziehung des
Umfeldes, wie Angehörige
und Pflegepersonen.
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des Verbleibs zu Hause getroffen wer-
den kann.

Die spezielle Krankenbeobachtung setzt die
permanente Anwesenheit der Pflegekraft
über den gesamten Versorgungszeitraum vo-
raus.

Zur speziellen Krankenbeobachtung gehören
auch die dauernde Erreichbarkeit der Ärztin
oder des Arztes und die laufende Information
der Ärztin oder des Arztes über Veränderun-
gen der Vitalzeichen.

Die allgemeine Krankenbeobachtung ist Be-
standteil jeder pflegerischen Leistung.

25. Magensonde,
Legen und Wech-
seln

01/02/03 2 265

Anleitung
01/02/03 2 399

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 637

Legen und Wechseln einer Verweilsonde durch die Nase /
den Mund zur Ableitung des Magensaftes oder zur Sicherstel-
lung der enteralen Ernährung, wenn die normale Nahrungs-
aufnahme nicht mehr möglich ist.

Krankenschwester/ -
pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger.
Altenpfleger/in.

Siehe Ernährung (Nr. 2-4)
Siehe Ausscheidung (Nr. 2-4)

11,59 €

26. Medikamenten-
gabe
(außer Injektion,
Infusion, Instilla-
tion, Inhalation)

Die Medikamentengabe ist  nur verordnungs-
fähig bei Patienten mit:
- einer so hochgradigen Einschränkung

der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, die Medikamente zu unterschei-
den oder die Dosis festzulegen oder

- einer so erheblichen Einschränkung der
Grob- und Feinmotorik der oberen Extre-
mitäten, dass sie die Medikamente nicht
an den Ort ihrer Bestimmung führen kön-
nen oder
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26.1 26.1  Richten von
ärztlich verordne-
ten Medikamenten,

01/02/03 2 312

Anleitung
01/02/03 2 400

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 639

26.1 wie z. B. Tabletten, für vom Arzt bestimmte Zeiträume 26.1 Kranken-
schwester/-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in

- einer so starken Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, dass sie zu
schwach sind, die Medikamente an den
Ort ihrer Bestimmung bringen zu können
(z. B. moribunde Patienten) oder

- einer so starken Einschränkung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit und Realitäts-
verlust, dass die Compliance bei der me-
dikamentösen Therapie nicht
sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit, die Leistung zu erlernen
oder selbständig durchzuführen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

Dauer und Menge der Dosierung streng nach
Maßgabe der Verordnung des Präparates.

Bei Folgeverordnungen ist die Angabe des
Lokalbefundes erforderlich.
Bei Folgeverordnungen ausführliche ärztliche
Begründung.

26.1 Das Richten der Arzneimittel erfolgt i. d.
R. wöchentlich, mit Ausnahme flüssiger Me-
dikamente wie Säfte und Tropfen und um-
fasst auch die Kontrolle, ob die Medikamente
regelmäßig eingenommen wurden.

Die Dauer und Häufigkeit der Maßnahme er-
folgt streng nach Maßgabe des Präparates /
Herstellers.

Die Vergütung erfolgt als Pauschale und ist
i.d.R. 1mal wöchentlich – auch neben ande-
ren Leistungen, jedoch nicht neben der Ver-
abreichung dieser gerichteten Medikamente
abrechnungsfähig.

26.1  5,83 €
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26.2

26.2.1

26.2.2

26.2  Verabreichen
von ärztlich ver-
ordneten Medika-
menten,

01/02/03 2 233

Anleitung
01/02/03 2 338

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 638

01/02/03 2 248

Anleitung
01/02/03 2 401

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 664

26.2 Verabreichen/Eingeben von ärztlich verordneten Medi-
kamenten über den Magen-Darm-Trakt (keine Substanzen zur
Mundpflege), die Haut (Medikamentenpflaster, keine Einrei-
bungen), die Nase, die Ohren oder über die Atemwege. Die
Kontrolle, ob Medikamente eingenommen wurden, ist Be-
standteil dieser Leistung.

Hierzu gehören z. B. Tabletten, Augen-, Ohren-, Nasen-
tropfen, Salben, Tinkturen, Lösungen, Aerosole, Supposi-
torien für vom Arzt bestimmte Zeiträume

- Über den Magen-Darm-Trakt (auch Magen-
sonde)

- Über die Atemwege
- Über die Haut und Schleimhaut

26.2.1 zum Verabreichen/Eingeben von ärztlich verordneten
Medikamenten über den Magen-Darm-Trakt

26.2.2 als Einreibung bei akuten posttraumatischen Zustän-
den, akuten entzündlichen Gelenkerkrankungen, akuten wir-
belsäulenbedingten Symptomen, akuten dermatologischen
Erkrankungen.

26.2 Kranken-
schwester/  -pfleger,
Kinderkranken –
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-
pflegehelfer/in, Al-
tenpflegehelfer/-in
und  sonstige geeig-
nete Pflegekräfte

26.2 Die Ohrenspülung ist eine ärztliche Tä-
tigkeit.

26.2.1 3,37 €
Ist nur als alleinige Leis-
tung und nur einmal pro
Besuch abrechnungsfähig
(diese Einschränkung der
Abrechnungsfähigkeit be-
zieht sich nur auf Leistun-
gen dieses Verzeichnisses)

26.2.2  3,14 €
Nur einmal pro Besuch und
nicht neben Grundpflege
nach Position 2-4, Inhala-
tion nach Position 17 und
Auflegen von Kälteträgern
nach Position 21 abrechen-
bar.
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26.2.3

26.2.4

26.2.5

01/02/03 2 512

Anleitung
01/02/03 2 403

01/02/03 2 234
Anleitung
01/02/03 2 339
Erfolgspauschale:
01/02/03 2 641

01/02/03 2 268
Anleitung
01/02/03 2 462

01/02/03 2 529

Anleitung
01/02/03 2 339

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 641

26.2.3 zur Behandlung des Mundes, lokale Behandlung der
Mundhöhle und der Lippen mit ärztlich verordneten Medika-
menten.

26.2.4

26.2.4.1
- zur Behandlung des Auges, insbesondere bei Infektionen,
  Verletzungen, Glaukom.

- Einbringen von ärztlich verordneten Tropfen
(mittels Tropfflasche oder Pipette) oder Salben
in den unteren Bindehautsack.

26.2.4.2
- zur Behandlung des Ohres

26.2.5 Zur Behandlung des Auges bei postoperativen Zustän-
den.

- Einbringen von ärztlich verordneten Tropfen
(mittels Tropfflasche oder Pipette) oder Salben
in den unteren Bindehautsack.

26.2.3 Nur zur Behandlung bei lokalen Infek-
tionen der Mundschleimhaut oder der Lippen
(Stomatiden auf Grundlage von Pilz-, Virus-
oder bakteriellen Infektionen).

26.2.4

26.2.4.1
Keine pflegerische Maßnahme bei Horn-
hautaustrocknung – Hornhautbehandlung nur
nach augenärztlicher Diagnostik

26.2.3 3,37 €
Nur einmal pro Besuch ab-
rechnungsfähig und nicht
neben der Einreibung ab-
rechnungsfähig

26.2.4  3,19 €
Tropfen bzw. Salben der
Augen und Ohren:
Nur einmal pro Besuch und
nicht neben der Position 2-
4 dieses Verzeichnisses
(Leistungen der Grund-
pflege) abrechnungsfähig.

26.2.4.1.
Die Behandlung des Auges
ist neben der Behandlung
des Ohres nicht abrech-
nungsfähig.

26.2.4.2
Die Behandlung des Ohres
ist neben der Behandlung
des Auges nicht abrech-
nungsfähig.

26.2.5  3,19 €
Tropfen bzw. Salben der
Augen und Ohren:
Nur einmal pro Besuch und
nicht neben der Position 2-
4 dieses Verzeichnisses
(Leistungen der Grund-
pflege) abrechnungsfähig
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26.2.6

26.2.7

01/02/03 2 236

Anleitung
01/02/03 2 402

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 663

01/02/03 2 479

Anleitung
01/02/03 2 483

26.2.6
als Bad zur Behandlung von Hautkrankheiten mit ärztlich ver-
ordneten medizinischen Zusätzen zur Linderung oder Heilung
bei dermatologischen Krankheitsbildern und die ggf. erforderli-
che Nachbehandlung (z. B. Einreibung mit Salben).

26.2.7
Medikamentenpflaster

26.2.6 3,14 €

26.2.7  3,14 €
Nur einmal pro Besuch und
nicht neben Grundpflege
nach Position 2-4, Inhala-
tion nach Position 17 und
Auflegen von Kälteträgern
nach Position 21 abrechen-
bar.

27. Perkutane endo-
skopische Gast-
rostomie (PEG),
Versorgung bei

01/02/03 2 309

Anleitung
01/02/03 2 404

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 642

Wechsel der Schutzauflage bei PEG, Kontrolle der Fixierung,
einschließlich Reinigung der Sonde, Desinfektion der Wunde,
ggf. Wundversorgung, und Anwendung ärztlich verordneter
Medikamente

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in,
Krankenpflegehel-
fer/in, Altenpflege-
helfer/in, Arzthelfe-
rin.

Aus pflegefachlicher Sicht bei nicht entzündli-
chen Prozessen i. d. R.  2 – 3-mal / Woche
ausreichend.

4,07 €

28. Stomabehandlung

01/02/03 2 276

Anleitung
01/02/03 2 405

Erfolgspauschale
01/02/03 2 643

Desinfektion der Wunde, Wundversorgung, Behandlung mit
ärztlich verordneten Medikamenten, Verbandwechsel und
Pflege von künstlich geschaffenen Ausgängen (z.B. U-
rostoma, Anus-Praeter) bei akuten entzündlichen Veränderun-
gen mit Läsionen der Haut.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

Bei Anus-Praeter und Urostoma siehe Aus-
scheidungen (Nr.2)
Siehe Katheter, Versorgung eines suprapubi-
schen (Nr.22)
Siehe PEG, Versorgung bei (Nr.27)
Bei Tracheostoma siehe Trachealkanüle,
Wechsel und Pflege ( Nr.29)

8,42 €
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29. Trachealkanüle,
Wechsel und
Pflege der

01/02/03 2 435

Anleitung
01/02/03 2 464

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 644

Herausnahme der liegenden Trachealkanüle, Reinigung und
Pflege, ggf. Behandlung des Stomas, Einsetzen und Fixieren
der neuen Trachealkanüle, Reinigung der entnommenen
Trachealkanüle.

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

8,42 €

30. Venenkatheter,
Pflege des zentra-
len

01/02/03 2 319

Anleitung
01/02/03 2 406

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 645

Verbandwechsel der Punktionsstelle grundsätzlich mit Trans-
parentverband, Verbandwechsel des zentralen Venenkathe-
ters, Beurteilung der Einstichstelle (einschließlich i. v. Porth-a-
cath).

Ggf. inklusive notwendiger Spülung des Zugangs

Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

Verbandwechsel  mit Transparentverband
i. d. R. 1– 2-mal / Woche ausreichend.

Die notwendige Inspektion der Punktions-
stelle ist Bestandteil dieser Leistung.

4,07 €

31.1 Verbände
Anlegen und
Wechseln von
Wundverbänden

01/02/03 2 282

Anleitung
01/02/03 2 407

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 646

2. Stelle
01/02/03 2 421

31.1 Versorgung mit Verbänden, Wundheilungskontrolle, Des-
infektion und Reinigung (auch Wundreinigungsbad), Spülen
von Wundfisteln, Versorgung von Wunden unter aseptischen
Bedingungen.

Die Behandlung wird fortlaufend auf einer aussagekräftigen
Wunddokumentation festgehalten. Diese soll Lokalisation,
Größe, Wundphase und Behandlung der einzelnen Wunde
enthalten. Wundschnellverbände sind keine Leistung der
häuslichen Krankenpflege.

31.1 Kranken-
schwester/  -pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

31.1 Lokalisation und Wundbefund müssen
aus der Verordnung hervorgehen.

Das Überprüfen von Drainagen ist Bestand-
teil der Leistung und ist nicht gesondert  ver-
gütungsfähig.

Alle Positionen zum Thema Verbandwechsel
beinhalten die Vorbereitung des Materials un-
ter sterilen Kautelen sowie die Nachbereitung
und die entsprechende Pflegedokumentation.

31.1 6,38 €
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31.2

31.3

3. Stelle
01/02/03 2 422

4. Stelle
01/02/03 2 423

5. Stelle
01/02/03 2 424

Verbandwechsel
über Ulcus cruris
(Kompressionsthe-
rapie bei Ulcus
cruris)

Rechtes Bein
01/02/03  2 582

Linkes Bein
01/02/03  2 583

Anleitung
01/02/03 2 465

Anlegen eines
Kompressionsver-
bandes

Anlegen, rechtes
Bein
01/02/03 2 584

Anlegen, linkes
Bein
01/02/03 2 585

Anleitung
01/02/03 2 408

31.2 Anlegen eines Wundverbandes, inkl. Wundheilungskon-
trolle, Desinfektion und Reinigung (z.B. Wundreinigungsbad),
Versorgung von Wunden unter aseptischen Bedingungen incl.
der Durchführung der erforderlichen Kompressionstherapie.

31.3 (z. B. nach Pütter, Fischer-Tübinger),

31.2 Kranken-
schwester/  -pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

31.3
Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

31.2 Die Leistung ist als Komplettleistung
pro Bein anzusehen. Das bedeutet, die Leis-
tung beinhaltet die ärztlich verordnete Wund-
versorgung nach Position 31.1 sowie die
ärztlich verordnete Kompression nach Posi-
tion 31.3.

31.3
Das Anlegen eines Kompressionsverbandes
ist  1 x täglich verordnungsfähig.
Der Kompressionsverband ist nur verord-
nungsfähig, wenn aus anatomischen Grün-
den angepasste Kompressions-
strümpfe/Strumpfhose nicht möglich ist.

31.2  8,11 €

31.3  6,38 €



Anlage 2h zu § 23 Abs. 3 und § 42 Abs. 1 des Rahmenvertrages über die Häusliche Krankenpflege nach § 132a Abs. 2 SGB V in Hessen vom 01.05.2006
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

Nr. Leistung Beschreibung Qualifikation Bemerkungen Vergütung

RV LAG,
Leistungserbringerschlüssel: … 06 333,
gültig ab 01.01.2016 bis 31.12.2016

Seite 26

31.4

31.5

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 647

Anziehen von
Kompressions-
strümpfen / -
Strumpfhose der
Kompressions-
klassen II bis IV

01/02/03 2 298

Anleitung
01/02/03 2 377

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 648

Ausziehen von
Kompressions-
strümpfen / -
Strumpfhose der

31.4
Bei mobilen Patienten zur Abheilung von Ulcera, zur Unter-
stützung des venösen Rückflusses und Lymphabflusses.

Kompressionsstrümpfe sind ausschließlich bei mobilen Pati-
enten indiziert, bei liegenden Patienten müssen sie ausgezo-
gen werden, da der hohe Druck zu lokalen Druckschäden füh-
ren kann.

31.5
Bei mobilen Patienten zur Unterstützung des venösen Rück-
flusses und Lymphabflusses.
Kompressionsstrümpfe sind ausschließlich bei mobilen Pati-

31.4
Krankenschwester/
-pfleger,
Kinderkranken -
schwester /-pfleger,
Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-
pflegehelfer/-in, Al-
tenpflegehelfer/-in
und  sonstige geeig-
nete Pflegekräfte

31.5
Krankenschwester/
-pfleger, Kinderkran-
kenschwester /-pfle-
ger,

31.4
Das Anziehen von Kompressionsstrümpfen
ist nur verordnungsfähig bei Patienten mit:

- einer so erheblichen Einschränkung
der Grob- und Feinmotorik, dass sie
die Kompressionsstrümpfe nicht
fachgerecht anziehen können oder

- einer so starken Einschränkung der
körperlichen Leistungsfähigkeit,
dass sie zu schwach sind, die Kom-
pressionsstrümpfe fachgerecht an-
ziehen zu können (z. B. moribunde
Patienten) oder

- einer so starken Einschränkung der
geistigen Leistungsfähigkeit und Re-
alitätsverlust, dass die Compliance
bei der Therapie nicht sichergestellt
ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vor-
handener Fähigkeit, die Leistung zu
erlernen oder selbständig durchzu-
führen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

Das  An- und Ausziehen von Kompressions-
strümpfen ist  1 x täglich verordnungsfähig.

31.5
Das Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
ist nur verordnungsfähig bei Patienten mit:
- einer so erheblichen Einschränkung der

Grob- und Feinmotorik, dass sie die

31.4 2,90 €

31.5  1,75 €
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31.6

Kompressions-
klassen II bis IV

01/02/03 2 299

Anleitung
01/02/03 2 378

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 649

Anlegen von stüt-
zenden und stabili-
sierenden Verbän-
den

01/02/03 2 323

Anleitung
01/02/03 2 410

Erfolgspauschale:
01/02/03 2 660

enten indiziert, bei liegenden Patienten müssen sie ausgezo-
gen werden, da der hohe Druck zu lokalen Druckschäden füh-
ren kann.

31.6
Zur unterstützenden Funktionssicherung der Gelenke, z. B.
bei Distorsion, Kontusion, Erguss.

Altenpfleger/in, Arzt-
helfer/-in, Kranken-
pflegehelfer/-in, Al-
tenpflegehelfer/-in
und  sonstige geeig-
nete Pflegekräfte

31.6
Krankenschwester/
-pfleger, Kinderkran-
ken -
schwester /-pfleger
Altenpfleger/in

Kompressionsstrümpfe nicht fachgerecht
ausziehen können, oder

- einer so starken Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, dass sie zu
schwach sind, die Kompressions-
strümpfe fachgerecht anziehen zu kön-
nen (z. B. moribunde Patienten), oder

- einer so starken Einschränkung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit und Realitäts-
verlust, dass die Compliance bei der
Therapie nicht sichergestellt ist oder

- entwicklungsbedingt noch nicht vorhan-
dener Fähigkeit, die Leistung zu erlernen
oder selbständig durchzuführen.

Dies muss aus der Verordnung hervorgehen.

31.6
Die Leistung ist i.d.R. bis zu 2 Wochen je-
weils 1 x täglich verordnungsfähig.

31.6  6,38 €

32. Kinderkranken-
pflege

01/02/03 2 604

Einzelfallvereinbarung Einzelfallverein-
barung

Einzelfallvereinbarung Einzelfallvereinbarung
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33. Hausbesuchspau-
schale für Tagbe-
suche von 06:00
bis 20:00 Uhr

01/02/ 1 701

01/02/03 2 701

½ HPB
01/02/03 2 713

¼ HPB
01/02/03 2 702

Die Hausbesuchspauschale für Tagbesuche ist maximal drei-
mal täglich nur in Zusammenhang mit erbrachten und abrech-
nungsfähigen Dienstleistungen abrechnungsfähig. Diese Ein-
schränkung gilt nicht bei der Position 2-4 dieses
Verzeichnisses (Leistungen der Grundpflege).  Bei gleichzeiti-
ger Behandlung mehrerer Personen in einer Wohnung, ist die
Hausbesuchspauschale nur einmal abrechnungsfähig.  Wer-
den Leistungen nach dieser Vereinbarung und dem SGB XI
nebeneinander von demselben Leistungserbringer erbracht,
wird die Hausbesuchspauschale der Krankenkasse und der
Pflegekasse je zur Hälfte berechnet. Werden ausschließlich
Leistungen nach dieser Vereinbarung erbracht, trägt die Kran-
kenkasse die Hausbesuchspauschale allein. Werden aus-
schließlich Leistungen nach dem SGB XI erbracht, trägt die
Pflegekasse die Hausbesuchspauschale allein.

Pflegedienste die in einer Altenwohnanlage oder sonstigen
ambulanten Wohnform (z.B. betreutes Wohnen) Personen in
einem Einsatz nacheinander pflegen, können die Hausbe-
suchspauschale wie folgt abrechnen:

Bei einer Person:           eine Hausbesuchspauschale
Bei zwei Personen:        je eine halbe Hausbesuchspauschale
Bei drei und mehreren Personen: je ein Drittel der Hausbe-
suchspauschale

Hausbesuch Grundpflege

Hausbesuch Behandlungspflege

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung  oder Hausbesuch (nur SGB V) bei 2 Perso-
nen

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung bei 2 Personen

In medizinisch begründeten Einzelfällen (z.B.
Augentropfengabe, Injektionen etc.) ist eine
häufigere Abrechnungsfähigkeit vereinba-
rungsfähig.

5,62 €

½ HBP
2,81 €

¼ HBP
1,41 €
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1/3 HBP
01/02/03 2 127

1/6 HBP
01/02/03 2 129

Hausbesuch (nur SGB V) bei 3 und mehreren Personen

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung bei 3 und mehreren Personen

1/3 HBP
1,87 €

1/6 HBP
0,94 €

34. Hausbesuchs-pau-
schale für Sonder-
besuche von 20:00
bis 06:00 Uhr so-
wie an Samstagen,
Sonntagen und ge-
setzlichen Feierta-
gen

01/02 1 601

Die Hausbesuchspauschale für Sonderbesuche ist maximal
dreimal täglich nur in Zusammenhang mit erbrachten und ab-
rechnungsfähigen Dienstleistungen abrechnungsfähig. Diese
Einschränkung gilt nicht bei der Position 2-4 dieses Verzeich-
nisses (Leistungen der Grundpflege).  Bei gleichzeitiger Be-
handlung mehrerer Personen in einer Wohnung, ist die Haus-
besuchspauschale nur einmal abrechnungsfähig.  Werden
Leistungen nach dieser Vereinbarung und dem SGB XI ne-
beneinander von demselben Leistungserbringer erbracht, wird
die Hausbesuchspauschale der Krankenkasse und der Pfle-
gekasse je zur Hälfte berechnet. Werden ausschließlich Leis-
tungen nach dieser Vereinbarung erbracht, trägt die Kranken-
kasse die Hausbesuchspauschale allein. Werden
ausschließlich Leistungen nach dem SGB XI erbracht, trägt
die  Pflegekasse die Hausbesuchspauschale allein.

Pflegedienste die in einer Altenwohnanlage oder sonstigen
ambulanten Wohnform (z.B. betreutes Wohnen) Personen in
einem Einsatz nacheinander pflegen, können die Hausbe-
suchspauschale wie folgt abrechnen:

Bei einer Person:           eine Hausbesuchspauschale
Bei zwei Personen:        je eine halbe Hausbesuchspauschale
Bei drei und mehreren Personen: je ein Drittel der Hausbe-
suchspauschale

Hausbesuch Grundpflege an Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen

In medizinisch begründeten Einzelfällen (z.B.
Augentropfengabe, Injektionen etc.) ist eine
häufigere Abrechnungsfähigkeit vereinba-
rungsfähig.

11,24 €
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01/02/03 2 601

01/02 1 600

01/02/03 2 600

½ HBP
01/02/03 2 608

½ HBP
01/02/03 2 609

¼ HBP
01/02/03 2 610

1/3 HBP
01/02/03 2 603

1/6 HBP
01/02/03 2 612

Hausbesuch Behandlungspflege an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen

Hausbesuch Grundpflege von 20.00 bis 06.00 Uhr

Hausbesuch Behandlungspflege von 20:00 bis 06:00 Uhr

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen,
oder Hausbesuch (nur SGB V) bei 2 Personen

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung von 20:00 bis 06:00 Uhr,
oder Hausbesuch (nur SGB V) bei 2 Personen

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung bei 2 Personen

Hausbesuch (nur SGB V) bei 3 und mehreren Personen

Hausbesuch Behandlungspflege mit Sachleistungen der Pfle-
geversicherung bei 3 und mehreren Personen

½ HBP
5,62 €

¼ HBP
2,81 €

1/3 HBP
3,75 €

1/6 HBP
1,87 €


